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Donnerstag, 08.04.2021 
20.00 Uhr 
ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG 
Rathaus/Bürgersaal 

Donnerstag, 22.04.2021 
20.00 Uhr 
ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG 
Rathaus/Bürgersaal 

Aufgrund der aktuell geltenden 
Coronaverordnungen sind Be-
sucher nur in begrenzter Anzahl 
erlaubt und werden nur nach vor-
heriger Anmeldung zugelassen. 
Anmeldung bitte unter Tel.-Nr. 
07734 930230

Touristisches Hinweisschild für Büsinger Wahrzeichen 

  
Dank dem großartigen Einsatz und viel 
Durchhaltewillen gelang es unserem Pfarrer 
Matthias Stahlmann, eine schon lange wäh-
rende Idee der beiden Bergkirchen Vereine 
umzusetzen. Seit dem 31.03.2021 weist nun 
ein touristisches Hinweisschild an der Auto-
bahn A 81 auf unsere über tausend Jahre 
alte Bergkirche hin. Über zwei Jahre dauerte 
das Antrags- und Genehmigungsverfahren, 
bis das in den bekannt braunen Farben ge-
haltene Hinweisschild in dieser Woche mon-
tiert werden konnte. Reisende auf ihrer Fahrt 
nach Süden werden in Zukunft durch diese 
Autobahntafel auf das Kleinod in unserer Ge-
meinde aufmerksam gemacht. 
  
Im Namen der Gemeinde Büsingen bedanke 
ich mich bei Pfarrer Stahlmann herzlich für 
sein überdurchschnittliches Engagement für 
unsere Gemeinde. 
  
Herzliche Grüße 
  
Vera Schraner

Touristisches Hinweisschild für Büsinger Wahrzeichen 
 
Dank dem großartigen Einsatz und viel Durchhaltewillen gelang es unserem Pfarrer Matthias 
Stahlmann eine schon lange währende Idee der beiden Bergkirchen Vereine umzusetzen. Seit dem 
31.03.2021 weißt nun ein touristisches Hinweisschild an der Autobahn A 81 auf unsere über tausend 
Jahre alte Bergkirche hin. Über zwei Jahre dauerte das Antrags- und Genehmigungsverfahren, bis das 
in den bekannt braunen Farben gehaltene Hinweisschild in dieser Woche montiert werden konnte. 
Reisende auf ihrer Fahrt nach Süden werden in Zukunft durch diese Autobahntafel auf das Kleinod in 
unserer Gemeinde aufmerksam gemacht.  
 
Im Namen der Gemeinde Büsingen bedanke ich mich bei Pfarrer Stahlmann herzlich für sein 
überdurchschnittliches Engagement für unsere Gemeinde. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und entspannte Ostertage. 
Herzliche Grüße 
 
Vera Schraner 
 
 

 
 



2 | MITTWOCH, 7. APRIL 2021    GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

VORWAHLNUMMERN FÜR BÜSINGEN
aus Deutschland  07734-
aus der Schweiz  0049-7734-

VORWAHLNUMMERN VON BÜSINGEN
in die Schweiz  0041
+ entsprechende Vorwahl der jeweiligen Netzgruppe

DEUTSCHLAND
Polizei-Notruf  1 10
Feuerwehr-Notruf  1 12
aus Schweizer Netz 0049 7732 19222
Rettungsdienst, Krankentransport + Notarzt  1 92 22
Ärztlicher Notfalldienst
(bei Unerreichbarkeit des eigenen Arztes) 116 117
Zahnärztliche Notrufnummer: 01803-22 25 55-25
Krankenhaus Singen (Hegau-Klinikum GmbH) 07731-89-0
Polizeiposten Gottmadingen  07731-1437-0

Polizei Singen  07731-8 88-0
Telefonseelsorge:
Evangelisch  0800-1 11 01 11
Katholisch  0800-1 11 02 22

SCHWEIZ
Sanitätsnotruf und Auskunft
ärztl. Notfall Dienst 0041-44-6510511
Rega (Heli) 0041-333 333 333
Toxikologisches Zentrum (Vergiftungen) 0041-44-2 51 51 51
Polizei Schaffhausen 0041-52-6 24 24 24
Kantonsspital Schaffhausen 0041-52-6 34 34 34
Privatklinik Belair 0041-52-6 32 19 00
WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN IN SCHAFFHAUSEN
SASAG (Kabelfernsehen) 0041-52-6 330111
Stadtverwaltung Schaffhausen 0041-52-6 32 51 11
Kantonsverwaltung Schaffhausen 0041-52-6 32 71 11
Wasserrohrbruch SH POWER  0041-52-6241300

Ihr nächstes GEMEINDEBLATT erscheint am 05.05.2021 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis Mittwoch, 28.04.2021 13:00 Uhr, an gemeinde@buesingen.de. 

GEMEINDEVERWALTUNG BÜSINGEN 
Internet: www.buesingen.de
E-mail: gemeinde@buesingen.de
Vorwahl: 07734-
deutsche Faxnummer 9302-50
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Mo., Di., Mi. u. Fr. 8.30 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Amt/Sachbearbeiter: Tel.-Nr.:
Telefonzentrale 93 02-0
Einwohnermelde-, Pass- und Fundamt,
Gewerbe
meldeamt@buesingen.de 93 02-29
Soziale Angelegenheiten, Renten
ritter@buesingen.de 93 02-26
Gemeindekasse 
steiner@buesingen.de 93 02-21
Rechnungsamt 
hugenschmidt@buesingen.de 93 02-28

Kämmerei, Personal
gemeinde@buesingen.de 9302-22
Sekretariat/Vorzimmer BM, Gemeindebrief, 
Homepage, Tourismus 
finsler@buesingen.de 93 02-30
Bürgermeisterin 
schraner@buesingen.de  93 02-31 
Hauptamt, Ordnungsamt, Friedhof, 
Standesamt, Grundbucheinsicht
fendrich@buesingen.de  9302-33 
Bausachen, Liegenschaften
brain@buesingen.de 9302-34 
Wassermeister
Herr Zimmermann 934064
mobil 0171 1242794
Schweizer Anschluss Gemeindeverwaltung 
Büsingen:
Telefon 052-634 00-20
Telefax 052-634 00-25

Vermietung Räume Bürgerhaus
Weber G. +49 175 4956005
weber@buesingen.de
Grundschule 6377
Kindertagesstätte 1404
scholz@buesingen.de
Strandbad 6328

Förster Peter Baumann +49 7736 9248230
mobil +49 176 18001539

Öffnungszeiten Wertstoffplatz
Bauhofgelände Herblinger Str. 21
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag 8.30 - 10.30 Uhr
Es können folgende Wertstoffe und Abfälle entsorgt 
werden: Papier, Karton  Glas  Alteisen, Schrott, Altme-
tall  Elektrogeräte, Elektroschrott  Heckenschnitt, Äste  
Windeln, Konservendosen  Altkleider

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Büsingen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeisterin Vera Schraner oder der/die von ihr Beauftragte/n. 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für 
die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine 
Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil:  
Primo Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG,, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach,  Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

IMMER AKTUELL: www.buesingen.de

Grünmüll-Abfuhr- ab 07.00 Uhr  
Mittwoch, 07.04.2021 
Mittwoch, 14.04.2021 
Mittwoch, 21.04.2021 
Mittwoch, 28.04.2021 
Mittwoch, 05.05.2021 
seit April wieder wöchentlich 

Schwarzkehricht-Abfuhr 
Donnerstag, 08.04.2021 
Donnerstag, 22.04.2021 
Donnerstag, 06.05.2021 
14-täglich ab 13.00 Uhr 

Gelber Sack 
Freitag, 09.04.2021 
Donnerstag, 06.05.2021 
ab 7.00 Uhr 

Giftmüllsammlung 
Montag, 19.04.2021 (Am Bauhof, 
Herblingerstraße) 
17.00 - 18.00 Uhr 

Altpapiersammlung 
Samstag, 17.04.2021(fälschlicherweise 
steht im Abfallkalender der 14.04.) 
Ab 9.00 Uhr M
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Gailinger Testzentrum auch für Bürger*innen 
von Büsingen geöff net 
  
Die Verwaltung der Gemeinde Gailingen bietet zusammen mit dem 
Malteser Hilfswerk ab Samstag, 03. April 2021 ein Testzentrum in der 
Hochrheinhalle an. Das Testzentrum wird immer samstags von 09-
12 Uhr und dienstags von 12-15 Uhr geöff net sein. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Die Testung ist für die Bevölkerung von Büsin-
gen und Gailingen einmal in der Woche kostenlos. 
Wir bitten alle Bürger*innen, die sich testen lassen möchten, drin-
gend um Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln. Zutritt zum 
Testzentrum ist nur mit OP- oder FFP2 Maske erlaubt. Das Testange-
bot richtet sich an Bürger*innen ohne Symptome. 

Jubilare des Monats

Im April feiern folgende Jubilare Geburtstag: 

Herzlichen Glückwunsch 
Herr Walter Möckli 
zum 89. Geburtstag am 04. April 

Herr Rolf Genslein 
zum 85. Geburtstag am 06. April 

Herr Joachim Müller 
zum 84. Geburtstag am 06. April 

Herr Herbert von Ow 
zum 83. Geburtstag am 06. April 

Frau Elfriede Lötscher 
zum 91.Geburtstag am 09. April 

Frau Doris von Ow 
zum 81. Geburtstag am 09. April 

Herr Eberhart Birkmeyer 
zum 80. Geburtstag am 09. April 

Herr Hans-Joachim Peters 
zum 80. Geburtstag am 11. April 

Frau Elisabeth Bohnert 
zum 91. Geburtstag am 12. April 

Herr Erich Fischer 
zum 82. Geburtstag am 15. April 

Herr Manfred Neugebauer 
zum 83. Geburtstag am 19. April 

Frau Eleonore Güntert 
zum 90. Geburtstag am 26. April 

Frau Elisabeth Helm 
zum 82. Geburtstag am 26. April 

Die Gemeinde Büsingen wünscht von 
Herzen alles Gute! 



4 | MITTWOCH, 7. APRIL 2021    GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

Herzlich Willkommen Herr Lukas Fendrich 
Herr Fendrich hat per 1.3.2021 die 
Hauptamtsleitung der Gemeinde Büsin-
gen übernommen. Er war bereits während 
seines Studiums bei uns im Praktikum und 
hat die Vielfältigkeit unserer Gemeinde 
kennengelernt. Herr Fendrich übernimmt 
die Bereiche Ordnungsamt, Abfallwirt-
schaft, Grundbuchamt, Kindergarten, 
Verkehr, Feuerwehr und die Personalver-
waltung. Wir wünschen Herrn Fendrich 
weiterhin eine gute Einarbeitungszeit und 
viel Freude in seiner neuen Aufgabe. 
 

Corona-Lage in Büsingen 
Seit Beginn der Pandemie verzeichnet die Gemeinde (Stand 
31.3.2021) 41 Corona-Fälle. Aufgrund neuer positiver Fälle muss-
te eine Klasse der Büsinger Grundschule in Quarantäne. Aus Si-
cherheitsgründen wurden die Eltern der Geschwisterkinder ge-
beten, ihre Kinder, die den Kindergarten besuchen, zu Hause zu 
betreuen. Vielen Dank hiermit an alle Eltern für das entgegenge-
brachte Verständnis und Vertrauen. 

Wir wünschen den Erkrankten gute Genesung und den betroffe-
nen Eltern in Quarantäne gute Nerven. 

Herzlichst 
Ihre Vera Schraner 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Gemeinde Büsingen
am Hochrhein 
Landkreis Konstanz 
  
Die deutsche Exklave in der Schweiz in wunderschöner landschaftlicher Lage am Rhein mit ca. 
1.500 Einwohnern sucht für ihre Kita Rheinwiese zum 01.09.2021 motivierte und engagierte 

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
nach § 7 KiTaG 

in Vollzeit (Stellen sind teilbar), unbefristet. 
  

Unsere Einrichtung bietet momentan eine Krippengruppe sowie zwei Kindergartengruppen, die individuell, bedürfnisorientiert 
und altersentsprechend betreut werden. Zusätzlich wird im Herbst 2021 eine Waldgruppe eröffnet. 
Die Stellen sind im Bereich Kindergarten zu besetzen. 
  

Wir wünschen uns von Ihnen:
•	 Verantwortungsvolles und selbständiges Arbeiten
•	 Fachliche und soziale Kompetenz
•	 Liebevollen Umgang mit unseren Kindern
•	 Freude an der Arbeit mit Kindern
•	 Kreativität und Einfühlungsvermögen
•	 Fähigkeit zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern
•	 Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
 

Wir erwarten von Ihnen:
•	 Abgeschlossene Ausbildung als pädagogische Fachkraft nach § 7 KitaG
 

Wir bieten Ihnen:
•	 Eingruppierung nach EG 8a TVöD SuE
•	 Berücksichtigung der Berufserfahrung bei der Stufenzuordnung
•	 Übertarifliche Leistungen
•	 Ein angenehmes Betriebsklima
•	 Ein engagiertes und offenes Team, in dem Ihre Ideen und Ihr Engagement gefragt sind
•	 Regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen
   
Weitere Informationen zu unserer Einrichtung und zur Konzeption erhalten Sie auf unserer Homepage www.buesingen.de (Kinder, 
Jugend, Familie) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 07. Mai 2021  
an die Gemeinde Büsingen a.H., Junkerstraße 86, 78266 Büsingen a.H., gerne auch per Mail an gemeinde@buesingen.de. 
Bei Fragen steht Ihnen die Leiterin der Einrichtung, Frau Scholz, Tel. 07734/1404, gerne zur Verfügung. 
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Bericht aus der öffentlichen GRS 21.01.2021 
Neubau Badi: Vergabe Fachplaner (Beschluss aus der nichtöf-
fentlichen Sitzung) 
Der Gemeinderat beschloss, dem wirtschaftlichsten Anbieter 
den Auftrag zu erteilen. 
Bauingenieur: Stamm Bauingenieure, Schaffhausen 
HKL-Ingenieur: EN4PLAN GmbH, Schaffhausen 
Elektroingenieur: WKS Partner AG, Schaffhausen 
Gastroplaner: Resta AG, Flawil 

Im Rahmen des Haushaltsplans wurde auch der Stellenplan 
2021 beschlossen (nö): 
Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr betreffen insbeson-
dere die zusätzlichen Stellen für den Waldkindergarten und die 
Hauptamtsstelle (eine Stelle immer noch im Mutterschutz) 

Informative Bauvoranfrage Milchzentrale/Flst.Nr. 70 
Die Bauherrschaft plant auf dem Flurstück 70 der ehemaligen 
Milchzentrale Büsingen den Bau eines freistehenden Mehrfami-
lienhauses mit Tiefgarage. Geplant sind 11-12 Wohneinheiten. 
Aufgrund der Kernlage des Grundstücks wird eine Nachverdich-
tung angestrebt. Ein Bebauungsplan liegt nicht vor, die Beurtei-
lung erfolgt deshalb nach § 34 BauGB. 
Durch die Überbauung des Grundstücks ist die best. Misch- und 
Regenwasserleitung sowie ein Pumpenschacht zu verlegen. Dies 
soll durch einen Fachplaner in Absprache mit zuständigen Inge-
nieuren und Behörde erfolgen. 
Die Gemeinderäte möchten mehr Informationen zum Rückhalte-
becken und befinden die Kubatur für zu groß. Der Gemeinderat 
stimmt der informativen Bauvoranfrage nicht zu. 

Bauantrag Siedlerstr. 12/Flst.Nr. 4878/Umbau best. Wohnge-
bäude 
Die Bauherrschaft beabsichtigen auf dem Flurstück 4878 den 
Umbau und die Sanierung des best. Wohngebäudes mit Be-
triebsleiterwohnung und Altenteil. Ein Bebauungsplan liegt 
nicht vor, nach Rücksprache mit dem Landratsamt erfolgt die Be-
urteilung nach § 35 BauGB, für den Außenbereich. Der Gemein-
derat stimmt dem Bauantrag wie vorgestellt zu. 

Verkehrsschau vom 25.11.2020 Ergebnisprotokoll und 
Beschlüsse 
Am 25.11.2020 hat die geplante Verkehrsschau stattgefunden. 
Teilnehmende Personen waren Herr Roland Güntert als Stellver-
tretender Bürgermeister, Frau Christa Jüppner vom Hauptamt, 
Vertreter des Polizeipräsidiums Konstanz, der Straßenver-
kehrsbehörde und des Straßenbauamts Konstanz. 

1. Griesstraße: 
Der Zebrastreifen wird wie geplant versetzt. Der Gemeinderat 
beschließt, die drei Parkplätze gegenüber dem Küblerbückli wer-
den aufgrund des beengten Straßenverlaufs entfernt. 

2. Herblingerstraße: 
Vor und nach der gefährlichen Kurve werden S-Kurvenschilder 
montiert. 

3. Kehlhofstraße / Kirchgasse: 
Eine rechtliche Möglichkeit für ein generelles Parkverbot ist nicht 
gegeben. Die Straßenverkehrsbehörde misst die Straße aus und 
teilt mit, an welchen Stellen man tätig werden muss. Evtl. wäre 
auch eine Spielstraße möglich. Kein Beschluss. 

4. Bergkirchenaufgang: 
Eine Querungshilfe wird nicht genehmigt, da das Verkehrsauf-
kommen zu gering ist und der Straßenverlauf übersichtlich. Mit-
tels einer Erweiterung der Bepflasterung von der Treppe bis zur 
Bushaltestelle wird die Straßenüberquerung verkürzt. 

5. Schaffhauserstraße: 
Grundsätzlich wären 100 km/h erlaubt. Eine weitere Geschwindig-
keitsreduktion ist rechtlich nicht möglich. Zu treffende Maßnahmen: 
regelmäßig mobile Blitzer sowie Sensibilisierung durch „Smiley“. 

6. Junkerstraße: 
Gemäß Verkehrsbehörde ist Tempo 30 nur bei Schulen, Kinder-
gärten, Altersheimen möglich. Eine Anlage für betreutes Woh-
nen gehört nicht dazu. 
Maßnahmen: Lärmaktionsplan analog Gottmadingen/Randegg. 
Der Gemeinderat beschließt, der Verwaltung den Auftrag zu ge-
ben, mehr Informationen zu einem Lärmaktionsplan einzuholen, 
wie EU-Richtlinien, Angebot für eine Voranalyse und zeitnah wie-
der darüber zu verhandeln. Dies wird in der GRS Mai der Fall sein. 
 
Digitalisierung Schule Bestellung Endgeräte 
Die Verkabelung der Grundschule ist abgeschlossen. Der Ge-
meinderat beschließt nun die Bestellung der Endgeräte mit 3 
Displays und 3 Wandhalterungen sowie 25 Tablets für den Ein-
satz im Unterricht. 
 
Projekt Waldkindergarten Bestellung Waldkindergartenwagen 
Um eine Betriebserlaubnis für einen Waldkindergarten zu erhal-
ten, schreibt der KVJS (Kommunalverband für Jugend und So-
ziales) eine beheizbare Notunterkunft (Schutzhütte) oder einen 
beheizbaren Bauwagen vor. Aufgrund der Örtlichkeit haben wir 
uns zusammen mit dem Ausschuss für die Anschaffung eines für 
diese Zwecke ausgebauten Bauwagens entschieden. Der Ge-
meinderat beschließt die Bestellung des Bauwagens Elvira für 
den Waldkindergarten. Fotos und Anmeldeformulare auf der 
Homepage. 
 
Waldgrundstückskauf durch die Gemeinde Flst. 947 und 970 
Der Gemeinderat beschließt, die genannten Waldgrundstücke 
zum Preis von 1,50 EUR/qm (insgesamt EUR 8.109,- ) zu kaufen. 
 
Bürgerinitiative Büsingen 
Als Nachfolge für die Bürgerinitiative Büsingen strebt die 
Vorsitzende eine Anlaufstelle in der Verwaltung an, die diese 
Themen bearbeitet und Fragen der Bevölkerung beantwortet: 
eine Fachstelle für Exklavenfragen. Außerdem soll ein Gremi-
um von Gemeinderäten die Bürgermeisterin an den Sitzungen 
der Gemischten Kommission unterstützen. Momentan sollen 
sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen ans Rat-
haus wenden. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von  
Daten an Parteien, Wählergruppen u.a.  
bei Wahlen und Abstimmungen 
Die Meldebehörde darf gem. § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Aus-
kunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz BMG 
bezeichneten Daten (Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad 
und Anschriften) von Gruppen von Wahlberechtigten ertei-
len, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter be-
stimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätes-
tens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemein-
de Büsingen am Hochrhein, Meldeamt, Junkerstraße 86, 78266 
Büsingen am Hochrhein, eingelegt werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
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Gelbe Seiten von Büsingen 
Ab diesem Jahr wird es die „Gelben Seiten“ in der Form wie bisher 
nicht mehr geben. Jedoch haben Büsinger Gewerbetreibende 
die Möglichkeit, sich auf der Homepage der Gemeinde Büsingen 
in das Branchenverzeichnis kostenlos eintragen zu lassen, aller-
dings nur mit der Firmenanschrift ohne ausführliche Beschrei-
bung des Gewerbes. Interessierte Gewerbebetriebe können ihre 
Daten an gemeinde@buesingen.de senden. 
 
 

Wildtiere mit Essensresten füttern? 
Es wurde festgestellt, dass teilweise Küchenabfälle und Essens-
rest dazu verwendet werden, um Wildtiere und Vögel auf Ge-
meindegebiet zu füttern. Dies ist sowohl für die Tiere als auch die 
Umwelt kontraproduktiv und könnte sogar ungebetene Nagetie-
re wie Ratten, Marder etc. anlocken. Aus diesem Grund bitten wir 
die Bevölkerung, diese Art der Wildtierfütterung zu unterlassen. 
Küchenabfälle und Essensreste gehören in die dafür vorgesehen 
Abfallbehältnisse zum Grünmüll. Fleischabfälle entsorgen Sie 
bitte über den Schwarzkehricht. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Bootsabnahmetermine 2021 
Auch in diesem Jahr finden wieder zwei Bootsabnahmetermine 
in Büsingen statt. Diese werden jedoch nur vorbehaltlich einer 
Änderung durch die Bundesregierung wegen der Coronapande-
mie bekanntgegeben. 
1. Termin: 20. Mai 2021 
2. Termin: 24. August 2021 
Die Bootseigner, welche an einer Abnahme an einem der oben 
stehenden Termine interessiert sind, werden wie bisher gebeten, 
sich zur Terminvereinbarung rechtzeitig mit dem Schifffahrtsamt 
Konstanz, Tel.-Nr. 07531 800-1987 in Verbindung zu setzen. Soll-
ten die Termine nicht stattfinden, informiert das Schifffahrtsamt 
die Bootseigner hierüber. 
Eine Abnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich. 

Neue Beschilderung der  
Bushaltestellen exklusiv in Büsingen 
Im Zuge des neuen Regionalbusverkehrs hat das Landratsamt 
Konstanz die gesamten Haltestellenschilder im Landkreis erneu-
ert. Aufgrund der gemeinsamen Bedienung der Schweizer Linie 
25 und der deutschen Linie 403, haben sich das Landratsamt 
Konstanz und die Verkehrsbetriebe Schaffhausen auf eine ge-
meinsame Lösung für die Bushaltestellen in Büsingen geeinigt. 
Die neuen Haltestellenschilder und Fahrplantafeln wurden be-
reits durch die Schaffhauser Verkehrsbetriebe installiert. Sie kön-
nen nun auf einen Blick die Abfahrtszeiten beider Buslinien auf 
der gemeinsamen Fahrplantafel sehen. Außerdem wurde die 
Parallelbeschilderung ersetzt durch ein gemeinsames Schild mit 
dem deutschen Haltestellensymbol auf dem Schweizer Haltestel-
lenschild. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
Mit Verfügung vom 19.02.2021 hat das Landratsamt Konstanz die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Büsingen am 17.12.2020 
beschlossenen Haushaltssatzung 2021 bestätigt. 

Die Haushaltssatzung 2021 wird in Form des öffentlichen Aushangs bekannt gemacht. 
Der Aushang erfolgt vom 08. April bis einschließlich 19. April 2021 an der Anschlagtafel am Rathaus. Der Haushaltsplan 2021 mit 
Anlagen liegt in diesem Zeitraum im Zimmer Nr. 3 des Rathauses öffentlich zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
Hinweis der Kommunalaufsicht: 

Sofern das Rathaus in diesem Zeitraum aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt geöffnet ist, gelten in der jetzigen Aus-
nahmesituation die gesetzlichen Anforderungen an die öffentliche Auslegung als erfüllt, wenn Einsichtwilligen auf Anmeldung bzw. 
Klingeln Einlass gewährt wird. 

Damit wird den Vorgaben des § 81 Absatz 3 Gemeindeordnung entsprochen. 

Büsingen, den 31.03.2021 

Vera Schraner 
Bürgermeisterin 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs “Orts-
mitte, 1.Änderung“ nach § 3 Abs. 2 i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB - 
Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
und der örtlichen Bauvorschriften 
Der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Büsingen am 
Hochrhein vom 04.03.2021, den Entwurf des Bebauungsplans 
„Ortsmitte, 1. Änderung“ mit Begründung und örtlichen Bauvor-
schriften öffentlich auszulegen, wird gemäß der Satzung über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom 07.04.1996 in 

der Zeit vom 
  

14. April 2021 bis einschließlich 17. Mai 2021 
  
an der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 
86,öffentlich ausgehängt.  
Auf den Anschlag wird hiermit aufmerksam gemacht. 
  
Büsingen am Hochrhein, den 07.04.2021 
Vera Schraner, Bürgermeisterin 
  

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Ortsmitte, 1. Änderung“ 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 BauGB und der örtlichen Bauvorschriften 
 
In der Gemeinderatssitzung am 04.03.2021 hat der Gemeinderat Büsingen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Orts-
mitte, 1. Änderung“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Büsingen hat am 04.03.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Ortsmitte“ 
mit Begründung und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen 
nach§ 3 Abs.2 BauGB öffentlich auszulegen. 
Das Planungsgebiet liegt in der Ortsmitte der Gemeinde Büsingen. Der Geltungsbereich ist dem unten abgebildeten Plan zu entneh-
men 
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 18.03.2021: 

Der Entwurf des Bebauungsplans wird 
mit Begründung und den örtlichen 
Bauvorschriften 
vom 14. April 2021 bis einschließlich 
17. Mai 2021 im Rathaus Büsingen, 
Zimmer 9 im 1. OG, Junkerstr. 86, 
78266 Büsingen 

während der üblichen Dienststunden 
(Mo - Mi und Fr von 08.30 -12.00 Uhr 
sowie Do von 14.00-18.00 Uhr) öffent-
lich ausgelegt. 
 
Außerdem ist dieser auf der Homepage 
der Gemeinde Büsingen abrufbar. 
www.buesingen.de/de/Aktuelles/
Gemeindenachrichten 

Während der Auslegungsfrist können 
zu den geänderten bzw. ergänzten 
Teilen des Bebauungsplans Stellung-
nahmen schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Bü-
singen, Junkerstr. 86, 78266 Büsingen 
abgegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Abgabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Auslegungsfrist abge-
gebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können. 

Büsingen, den 07.04.2021 
Vera Schraner 
Bürgermeisterin 
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KINDERGARTEN & SCHULEN

Kindertagesstätte	Büsingen

Liebe	Eltern,	liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,	 Büsingen	10.02.02021 
  
der	Gemeinderat	hat	in	der	Sitzung	vom	10.09.2020	einstimmig	die	Grün-
dung	einer	Waldgruppe	in	Büsingen	beschlossen. 

Die	Genehmigungen	für	ein	geeignetes	Waldgrundstück	und	die	Bearbeitung	
der	notwendigen	Anträge	laufen	bereits	erfolgversprechend.	Wenn	alle	Vorbe-
reitungen	wie	geplant	umgesetzt	werden	können,	ist	eine	Eröffnung	im	Septem-
ber	/	Oktober	2021	wahrscheinlich. 

Soweit	es	die	Kapazitäten	zulassen,	sollen	alle	Familien	die	Möglichkeit	erhalten	zu	ent-
scheiden,	ob	sie	ihre	Kinder	im	Kindergarten	oder	im	Wald	betreuen	lassen	möchten.	
Aus	diesem	Grund	geben	wir	Ihnen	heute	eine	kurze	Orientierungshilfe	über	die	wich-
tigsten	Rahmenbedingen. 

 
•	 Das	Waldgrundstück	liegt	im	Rheinhardtwald	
•	 Beheizbarer	Wichtelwagen	inklusive	WC	vorhanden
•	 Wetterbedingter	Ausweich-Standort	im	Kindergarten	
•	 Betreuung	von	20	Kindern	zwischen	3	und	6	Jahren
•	 Betreuungszeiten	zwischen	7.30Uhr	und	13.30Uhr	(keine	Nachmittagsbetreuung)
•	 Betreuungsentgelt	ca.	120€	(noch	nicht	vom	Gemeinderat	bestätigt)
•	 Kein	warmer	Mittagstisch
•	 Kleidung	den	Wetterverhältnissen	angepasst	
•	 Bewusstsein	über	besondere	Gefahren	im	Wald	
•	 Einhaltung	klarer	Verhaltensregeln	

Das	ausführliche	pädagogische	Konzept	wird	zeitnah	auf	unserer	Homepage	veröffentlicht. 
Das	aktuelle	Anmeldeformular	für	unsere	Waldgruppe/	Kindergarten/	Krippe	finden	sie	bereits	
jetzt	auf	unserer	Homepage. 
Sollten	wir	Ihr	Interesse	geweckt	haben,	so	können	sie	Ihre	schriftliche	Anmeldung	/	Ummel-
dung	bis	spätestens	30.04.2021	in	unserer	Kita	abgeben. 
Wir	gehen	davon	aus,	dass	wir	durch	die	Erhöhung	der	Kapazitäten,	allen	Familien	ab	diesem	
Sommer/	Herbst	einen	KiTa	Platz	anbieten	können. 
Diese	Mitteilung	gilt	vorbehaltlich	einer	etwaigen	Änderung	durch	den	Träger. 
Für	Rückfragen	stehen	wir	gerne	zur	Verfügung! 
Es	grüßt	Sie	freundlich 
  
S.Scholz	 	 	 	 V.Schraner 
(Kita	Leitung)	 	 	 	 (Bürgermeisterin)  
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BÜSINGER NATUR-
SCHUTZ-NACHRICHTEN

BACHPUTZETE in Büsingen 

(v.	re	nach	li):	Markus	Giolda	von	Giolda	Elektrotechnik,	Tim	Huber,
Alex	Engelberger,	Elvira	Eichelser	

Die Vermüllung der Landschaft macht auch vor Büsingen nicht 
halt. 

Dies zeigt eine Aktion von Freiwilligen, denen eine saubere Um-
welt wichtig ist. Sie trafen sich an einem Nachmittag im März zu 
einer Bachputzete und förderten so ziemlich alles zutage was un-
sere Zivilisation hervorbringt: 

Plastiksäcke, zum Teil noch mit Zement gefüllt, gelbe Säcke, 
Hundekotbeutel, Glas- und Plastikflaschen, Blechdosen, Blu-
mentöpfe, Teelichter, Styroporplatten, Dachziegel, Ziegelstei-
ne, lackierte Bretter, Spanplatten, Fliesen mit Mörtel, große 
Blechteile, eine Eisenleiter, Maschendraht, Fahrradlenker, ein 
Stuhlgestell, Kunststoffschlauch, Verpackungsmaterialien 
usw. 

Immer mehr Gemeinden und Naturschützer klagen über Verpa-
ckungen von Speisen und Getränken sowie Zigarettenkippen, 
die in Gräben und Hecken, an Straßenränder, auf Wiesen und 
Äcker und auch in privaten Vorgärten entsorgt werden. 

Der Müll belastet die Böden und die Landschaft – oft für Jahr-
zehnte. Plastikteile überdauern je nach Material 400 bis 500 Jah-
re, Metalldosen auch gut 200 Jahre. Er stellt oft eine Gefahr für 
Wildtiere dar, Kleinsäuger können sich in Bechern und Plastikge-
fäßen verfangen, Vögel in Kunststoff-Netzteilen hängenbleiben 
und manche Tiere sind Verletzungsgefahr durch abgerissene Me-
tallringe ausgesetzt. 

Geschätzt ein Drittel des Mikroplastiks im Meer besteht laut Um-
weltorganisationen aus den Fasern von Zigarettenfiltern, die erst 
nach ungefähr zehn Jahren verrottet sind. Die giftigen Inhalts-
stoffe aus einer Kippe verschmutzen schon beim kleinsten Re-
genguss viele Liter Oberflächen- und Grundwasser. 

Wollen wir nicht alle eine ansprechende, vielfältige Landschaft 
vor unserer Haustür? Dann setzen wir uns doch gemeinsam kon-
sequent dafür ein! 

Elvira Eichelser, BUND Repräsentantin in Büsingen 

Freiwillige Feuerwehr
Einsatzfähigkeit sicherstellen 
Liebe Büsinger, 
wir haben alle unter Corona zu leiden und mögliche Veranstal-
tungen dürfen nicht stattfinden. Auch Feuerwehr-Aktivitäten 
sind ausgesetzt und Ausbildungen dürfen nur stattfinden, wenn 
diese für die Einsatzfähigkeit dringend notwendig sind. Wenn 
wir zurückblicken und sehen, dass die letzte Ausbildung/Übung 
im Oktober 2020 war und auch davor durch Corona kaum etwas 
möglich war – dann ist es jetzt absolut dringend notwendig!!! 
Natürlich mit Vorgaben vom Land und kleinen Anpassungen auf 
Büsinger Bedürfnisse – festgehalten wie immer in einem Hygie-
nekonzept. Dazu gehört zum Beispiel das durchgehende Tragen 
von FFP2-Masken und Übungen möglichst im Freien durchzu-
führen oder in der offenen Fahrzeughalle – das anschließende 
gemütliche Zusammensitzen ist im Moment nicht erlaubt. 
Aber wir sind froh, mal wieder rauszukommen und uns einsatz-
fähig zu halten. 

Wasser	im	Keller	-	Einsätze	nach	Schneeschmelze	und	starken	Regenfälle	

Am Freitag 29.01.2021 nach 08:30 Uhr begann ein langer Tag mit 
zwei Einsätzen „Wasser im Keller“. Beim ersten Einsatz haben wir 
neben einer leistungsfähigen Schmutzwasserpumpe sogar die 
Tragkraftspitze eingesetzt – zusammen mit den Pumpen von der 
Baustelle haben wir mehrere Stunden 3000 bis 4000 Liter Wasser 
pro Minute abgepumpt. Im Nachbargebäude war eine weitere 
Tauchpumpe und ein Wassersauger im Einsatz. Zum Glück haben 
die Kellerfenstertüren nicht nachgegeben, sonst wären statt 20 
cm über 1 Meter Wasser im bewohnten Keller vom Wohnhaus 
gestanden. 

Wir mussten dabei darauf achten, dass das abgepumpte Wasser 
nicht in andere Grundstücke, Gärten oder Keller läuft, da doch 
ein rechter Fluss die Strasse herabkam – dabei wurde ebenfalls 
ein großer Teil des Wassers direkt in die Kanalisation abgeleitet. 
So wurde zeitweise die direkt betroffene Straße gesperrt und die 
Hauptstraße gesichert, damit keine Unfälle passieren. 

Nachdem trotz des ständig nachlaufenden Wassers der Was-
serspiegel in der Grube stabil tief blieb, haben wir begonnen, 
die Pumpen der Feuerwehr abzubauen und die Straßen wie-
der freizugeben. Teils musste mitgeschwemmter Kies von den 
Straßen entfernt werden. Dann gab es nochmal viel Arbeit, 
alle Geräte, Pumpen und Schläuche wieder zu reinigen und 
aufzutanken. 

INFOS DER DORFVEREINE UND VEREINIGUNGEN



10 | MITTWOCH, 7. APRIL 2021    GEMEINDEBRIEF BÜSINGEN AM HOCHRHEIN

Nach einer kurzen Pause waren dann einige Kameraden noch-
mal am Nachmittag an einem zweiten kleineren Einsatz, so dass 
nach dem letzten Aufräumen und Geräte reinigen erst gegen 
18:00 Uhr die letzten Kameraden das Feuerwehrhaus verließen. 
Am folgenden Wochenende hat dann der ein andere Kamerad 
nochmal geschaut, ob die Pumpen noch laufen und das Wasser 
nicht wieder steigt. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 

********** 

Aktuell gibt es keine öffentlichen Ausbildungen oder Veranstal-
tungen. 
Eure Feuerwehr Büsingen 
Andreas Wigger, Kommandant 
info@feuerwehr-buesingen.de 
www.feuerwehr-buesingen.de 

Evang. Kirchengemeinde 
Büsingen-Gailingen

Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 07734/97343 
Bei seelsorgerischen Fragen können Sie Herrn Stahlmann auf 
seinem Mobil-Telefon erreichen: 0173 88 23 562 oder unter der 
Email-Adresse: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter: www.buesingen-gailingen.de 
Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wir danken Ihnen und 
senden Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. 
Euro-Konto: 
IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45 BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto: 
IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 BIC: POFICHBEXXX 

Monatsspruch 
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der 
ganzen Schöpfung. 
Kolosser 1,15 

Gottesdienste u. Veranstaltungen im April 
Da niemand voraussagen kann, wie die Pandemieregeln in den 
nächsten Wochen sein werden bitten wir Sie freundlich, die aktu-
elle Planung auf der Homepage anzuschauen: 
www.buesingen-gailingen.de. 

Alle Zusammenkünfte innerhalb der Kirchengemeinde (außer 
den Gottesdiensten) bleiben aufgrund der z.Zt. geltenden Coro-
na-Bestimmungen der Landeskirche bis auf Weiteres abgesagt. 
Für etwaige Änderungen beachten Sie bitte die tagesaktuellen 
Verlautbarungen der deutschen und schweizerischen Behörden. 
Die Gottesdienste sind weiterhin erlaubt. Den Gemeinden liegt 
unser Schutzkonzept vor. Sollte in den kommenden Wochen die 
Anzahl der genehmigten Besucher überschritten werden, bit-
ten wir Sie freundlich Verständnis zu haben, wenn wir Sie bitten 
müssten, am folgenden Sonntag wieder zur Kirche zu kommen. 

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten: 

Sonntag, 11.4., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / V. Biegler) 
Büsingen  Dorfkirche 9.30 Uhr / 
Gailingen  Friedenskirche 10.30 Uhr 

KIRCHENNACHRICHTEN

Sonntag, 18.4., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / E. Höhn) 
Büsingen  Dorfkirche 9.30 Uhr / 
Gailingen  Friedenskirche 10.30 Uhr 
Sonntag, 25.4., Gottesdienst 
(Pfr. Stahlmann / V. Biegler-Dreher) 
Büsingen  Dorfkirche 9.30 Uhr 
Gailingen  Friedenskirche 10.30 Uhr 
Sonntag, 2.5., Gottesdienst zum Muttertag
 (Pfr. Stahlmann / T. Wezstein) 
Büsingen Bergkirche 10.00 Uhr 
Sonntag, 9.5. Gottesdienst (J. Ringling / V. Biegler-Dreher) 
Büsingen  Dorfkirche 9.30 Uhr 
Gailingen  Friedenskirche 10.30 Uhr 
 

Gruß zur Osterzeit 
Freut	 euch	 im	 Herzen!	 Ich	 sage	 freut	
euch	und	seid	fröhlich! 
Wir	 feiern	 die	 Auferstehung	 Jesu.	 Für	
die	 ersten	 Christen	war	 das	 Licht	 der	
Sonne	das	Symbol	für	die	Herrlichkeit	
Gottes.	

Ostern	bedeutet,	mit	allen	Sinnen	die	Welt	neu	wahrzunehmen.	Es	
ist	wichtig	die	Welt	mit	anderen	Augen	zu	sehen.	Es	 ist	wichtig	die	
Welt	unter	Gottes	Vorzeichen	neu	zu	interpretieren.	Ostern	ist	etwas	
ganz	Außergewöhnliches!	Die	Nachricht	von	der	Aussicht	auf	eine	
ganz	andere	Sicht	auf	das	Leben	-	es	stellt	sich	quer	zu	den	bekann-
ten	Lebensentwürfen.	Wie	ein	unglaublich	heller	Lichtstrahl	bricht	
die	Nachricht	von	der	Auferstehung	Jesu	durch	die	Dunkelheit.	Got-
tes	Licht	stellt	uns	die	Menschen	in	einem	neuen	Raum.	
Natürlich,	in	die	Feier	der	Freude	mischten	sich	auch	immer	wieder	
Fragen,	kommt	es	zu	nachdenklichen	Tönen:	ist	das	wirklich	so,	wie	
wir	es	in	der	Bibel	lesen?	Wir	machen	uns	Sorgen	um	unsere	lieben	
Angehörige.	Wir	 haben	 oft	mit	 uns	 selbst	 und	 in	 der	 Gesellschaft	
es	mit	 schweren	Herausforderungen	zu	 tun.	Und	wenn	bei	manch	
einem	wieder	einmal	‚Land	unter‘	und	das	Boot	voll	ist	mit	Tränen:	
Sollen	wir	dann	am	Osterglauben	festhalten?	Aber	was	wäre	die	Al-
ternative?	Fatalismus	kann	es	nicht	sein!	Ein	technologischer	Götter-
glaube	hilft	auch	nicht	weiter.	
In	der	Bibel	hören	wir	von	den	Zeugen	der	Auferstehung.	Die	Men-
schen,	die	dem	Auferstandenen	zuerst	begegnet	sind,	haben	diese	
freudige	Nachricht	der	Welt	überbracht.	Gerade	weil	wir	oft	in	Ängs-
ten	feststecken	und	in	unseren	Sorgen	gefangen	sind.	Gott	will	uns	
mit	seiner	Befreiung	aus	dieser	Gleichförmigkeit	des	Alltags	hervor-
holen.	
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Jetzt	ist	Schluss	mit	Traurigkeit!	Jetzt	wird	gefeiert!	Jetzt	gibt	es	das	
Fest	des	Lebens!	Paulus	sagt:	Der	Herr	ist	auferstanden!	Gott	bringt	
uns	zurück	ins	Leben!	Es	liegt	an	uns	dieses	Geschehen	in	unserem	
Leben	Wirklichkeit	werden	zu	lassen!	

Herzlichst 
Ihr Pfarrer 
Matthias	Stahlmann 
 
 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Dionysius Gailingen

Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius Gailingen 
Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten 
 
Im April 2021: 
Samstag, 10. April  
14.00  Gailingen Trauung des Brautpaares Corinna Stefanie 

Schreiber und Christian Schneble in	der	Niko-
lauskapelle 

Sonntag, 11. April 2. Sonntag der Osterzeit Weißer Sonntag 
10.30  Gailingen Eucharistiefeier und Feier der Heiligen Erst-

kommunion 
Dienstag, 13. April  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Gedenken an Konrad und 

Andreas Gruschke, Rosi Handloser, Nina Bale-
ková) 

Samstag, 17. April  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
Samstag, 24. April  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
Dienstag, 27. April  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Gestifteter Jahrtag für Franz 

Auer; Gedenken Gerwin Herzog und Angehö-
rige, Ewald Ufheil) 

 
Teilnahme Gottesdienste 
Eine Anmeldung im Pfarrbüro ist nicht nötig – gehen Sie bitte auf 
die Ordner am Kircheneingang zu. 

Weiterhin bitten wir Sie nachdrücklich, Abstand zu halten und 
nur die freigegebenen Plätze in den Kirchen zu nutzen. Bitte 
orientieren Sie sich an der Beschilderung. Während des Gottes-
dienstes ist eine Mund-Nasen-Maske verpflichtend. Bitte nur 
medizinische OP Masken oder FFP2 Masken tragen! 
Danke an alle Helfer!! Bleiben Sie gesund! Ihr Seelsorgeteam 
 
Öffnungszeit des Sekretariats des Pfarramtes, Kirchstr. 3: 
Unter Beachtung der allgemeinen Regelungen zum Infektions-
schutz 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr  
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 
E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes in Gottmadin-
gen, St.-Georg-Platz 3: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07731-7 14 73 Fax: 07731-7 41 48 
 
 

Evangelische-methodistische Kirche
Programm April 2021 
So. 11. 10:00 Bezirksgottesdienst / BV in Schaffhausen 
 
Do. 22.  14.30 Seniorennachmittag in Schaffhausen 
 
So. 25. 20:00 Gottesdienst Markus Allenbach 
 
Kontakte 
Gottesdienste 
Pfarrer Markus Allenbach, Parkstrasse 24, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 625 44 78 markus.allenbach@emk-schweiz.ch 

Chor 
Singen und Gemeinschaft für alle Musikbegeisterten 
Andreas Heller, Forenackerstrasse 9, 8246 Langwiesen 
Tel. 0041 52 / 659 42 16 

LANDRATSAMT INFORMIERT

Umzug des Ordnungsamtes und des  
Abfallwirtschaftsbetriebes 
LANDKREIS KONSTANZ – Aufgrund räumlicher Umstrukturie-
rungen im Landratsamt Konstanz kam es ab Februar zu folgen-
den Änderungen: Der Abfallwirtschaftsbetrieb befindet sich seit 
1. Februar 2021 wieder im Haupthaus, Benediktinerplatz 1, 78462 
Konstanz. Das Ordnungsamt ist ab 8. Februar 2021 im Max-Areal, 
Max-Stromeyer-Str. 166, 78467 Konstanz, untergebracht. 
 

Rücksichtnahme auf Wildtiere  
in der Setz- und Brutzeit
LANDKREIS KONSTANZ – Zum Schutz des Jungwildes und der 
Bodenbrüter bittet die Untere Jagdbehörde des Landratsamtes 
Konstanz die Bevölkerung, während der Setz- und Brutzeit bis cir-
ca Mitte Juni in der Natur nur die ausgewiesenen Wege zu nutzen 
und Hunde an der Leine zu führen. Damit sollen Störungen und 
Übergriffe von freilaufenden und stöbernden Hunden auf Wild-
tiere verringert werden. Rückzugsorte von Wildtieren sind insbe-
sondere Dickicht und großflächige Wiesengebiete.

Gerade zu dieser Zeit sind am Boden brütende Vögel in beson-
derer Art und Weise gefährdet. Viele Vogelarten bauen ihre Nes-
ter in Wiesen, Feldern, auf dem Waldboden oder auch im Schilf-
rohr. Dadurch werden sie oftmals Opfer von Beutegreifern wie 
Fuchs, Waschbär, Marder und Dachs sowie der Krähe. Ebenso 
sind Menschen, insbesondere Spazier-gänger mit freilaufenden 
Hunden, ein großer Störfaktor für diese Vögel. Auch einige frei-
lebende Säugetiere, zum Beispiel Rehe und Hasen, setzen ihren 
Nachwuchs im Mai und Juni in deckungsreichen Biotopen in Feld 
und Wald und benötigen für die gute Entwicklung der Jungtie-
re Ruhe. Gerade wenn sich Menschen mit ihrem freilaufenden 
Hund fernab der vorgegebenen Wege bewegen, stellt dies für 
die Wildtiere eine Stresssituation dar.

Die Jagdbehörde ruft Hundebesitzer außerdem dazu auf, den 
Kot ihres Hundes einzusammeln. Bleibt der Kot im erntereifen 
Gras liegen, kann er in das Futter der Nutztiere gelangen und da-
rin Schimmelbefall auslösen oder Krankheiterreger übertragen.
Innerhalb von naturschutzrelevanten Gebieten, wie zum 
Beispiel Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und 
Biotope sowie städtischen Erholungsbereichen können wei-
tergehende Regelungen für eine Leinenpflicht gelten. Hier 
informieren in der Regel Schilder über die jeweiligen Bestim-
mungen vor Ort.
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Borkenkäfer im Wald -  
Das Kreisforstamt informiert 
LANDKREIS KONSTANZ - Buchdrucker und Kupferstecher gelten 
als die bedeutendsten Schädlinge im Wirtschaftswald. Insbeson-
dere durch den Anbau der schnellwachsenden Fichte in tieferen 
Lagen und den Folgen des Klimawandels wird der Verbreitung 
der Käfer Vorschub geleistet. Buchdrucker und Kupferstecher ha-
ben sich auf die Baumart Fichte spezialisiert und leben mit dieser 
im Bereich der natürlichen Verbreitung z.B. im Bergmischwald in 
Einklang. Heiße Trockenjahre fördern die Entwicklung der Käfer 
und reduzieren gleichzeitig die Abwehrkräfte der Fichten. Durch 
diese Veränderungen entsteht ein Ungleichgewicht zugunsten 
der Borkenkäfer. Diese sorgen für ein flächiges Absterben der 
Bäume, was zu einer deutlichen Entwertung des Holzes sowie 
zum Zusammenbruch des gesamten Holzmarktes führen kann. 
 
Die einzige Möglichkeit einer massiven Ausbreitung entgegen-
zuwirken, ist die frühzeitige Kontrolle der Fichten im Wald. So-
bald die Temperaturen ca. 16°C erreichen beginnen die Käfer zu 
fliegen. In besonnten Bereichen sind die Buchdrucker und Kup-
ferstecher schon bei niedrigeren Temperaturen aktiv. Da sich die 
Käfer exponentiell vermehren – Ein einziges Käferweibchen kann 
unter den besten Bedingungen in einem Jahr über 5000 Nach-
kommen hervorbringen – ist ein frühzeitiges Eingreifen entschei-
dend wichtig 
 
Alle Waldbesitzer sind zur Abwehr von Waldschäden, insbeson-
dere zur Verhinderung der Ausbreitung von Borkenkäfern, ver-

pflichtet. Die Bedingungen für eine Früherkennung sind derzeit 
optimal. Frische Befallsherde verraten sich durch folgende Anzei-
chen: 
 
•	 Spechtspiegel: Stellen, an welchen der Specht die äußere Rinden-

schicht weggehackt hat, um an die Borkenkäfer, welche sich unter 
der Rinde aufhalten, heranzukommen.

•	 Abblätternde Rindenteile: auf der Innenseite der Rinde sind Fraß-
gänge sichtbar. Teilweise kann man hier auch Larven oder Käfer 
finden, die in der Rinde überwinterten.

•	 Verfärbung: Vergilben und anschließende Rötung der Nadeln bzw. 
der Baumkronen.

Bäume, die Anzeichen eines Borkenkäferbefalls zeigen, müssen 
umgehend aufgearbeitet und entrindet werden. Alternativ kön-
nen diese auch gerückt und in einer Entfernung von mindestens 
500m zum Wald gelagert werden. 
 
Die Waldbesitzer können sich der Beratung der örtlich zuständi-
gen Forstrevierleiter bedienen. Sofern Sie zur Durchführung der 
Arbeiten nicht selbst in der Lage sind, kann das Forstamt diese 
gegen Kostenersatz selbst ausführen oder Unternehmer vermit-
teln. 
 
Im Anschluss an die Aufarbeitung müssen die verbleibenden 
Bäume weiterhin auf einen Neubefall in einem zweiwöchigen 
Turnus kontrolliert werden. 

Ende des 

redaktionellen 
Teils



Praxis
Dr. med. Michael K. Psczolla
Arzt für Allgemeinmedizin/Naturheilverfahren

Hauptstraße 6-10 • D - 78262 Gailingen
Tel. 49 (0)7734 - 97 191 • Fax 97 190

Mobil 49 (0)171 34 54 154
dr.psczolla@t-online.de

Die Praxis ist wegen Urlaub
geschlossen:

Montag, 3. Mai 2 2
bis einschließlich

Samstag, 5. Mai 2 2
Vertretung werktags:

Praxis Dr. Kästner Tel. 07734/98 915
Nachts und am Wochenende:

Ärztlicher Notfalldienst Tel. 116 117

ZSD Dienstleistungen  
Innenausbau / Sanierungen / Renovierungen / Garten und

Landschaftsbau / Gartenpflege / Pflasterarbeiten

Wir sind für Sie da zu fairen Konditionen! 

Mobil: +49 163 8681675
Mail: zsd2010@icloud.com 

BARZAHLER sucht in KN, R’zell oder Höri + 30 km Umgebung
Haus od. Whg., gerne EFH mit schönem

Garten od. auch MFH bis 20 Whg.
Die Eigentümer können wohnen bleiben. 
Angebote an: r.mademann@web.de 



Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuchmit Hausbesuch

Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com



Ergotherapie als Hausbesuch
in Büsingen + Umgebung

Auf Verordnung vom Hausarzt oder als Privatbehandlung. 
Mehr Infos erfahren Sie am Tel. +49 177 86 40 995  •  CH: +41 76 46 91 257 

oder www.mobile-ergotherapie-mueller.info

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 -36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 




